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PHILIPP MATTHÄUS HAHN Echterdinger Verkündbuch Bi=17 Transkrıption der Handschrift bearb
und kommentiert Von FEBERHARD (GGUTEKUNST (Quellen und Schritten Philipp Matthäus Hahn Bd 8
Württembergisches Landesmuseum: Stuttgart 1990 XVI und 190 Geb

Unter den Veröffentlichungen ZU Philipp-Matthäus-Hahn-Jubiläum 989/90 ragt die schmale, ber
gewichtige Edition einer bisher VO|  3 der Forschung nıcht beachteten Quelle für das pfarramtliche Wırken
des bedeutenden Theologen und Ertinders hervor. Es andelt sıch eın Buch mıt 172 Blättern, ın dem
Hahn als Ptarrer von Echterdingen die gottesdienstlichen Abkündigungen festgehalten hat und das 1mM
Archiv des Evangelischen Pftarramts Echterdingen I aufbewahrt wiırd Das Dokument enthält Eıntragungen
Hahns von seiner Investitur 1Ns Echterdinger Pftarramt Aprıil 1781 bıs Z.U) Aprıil 1/90 also bıs
kurz VOT seiınem Tod Maı) und wurde von fremden Händen bıs ZU 28 August 1791 fortgeführt.
Biıeten die Kanzelabkündigungen sıch schon eın wichtiges Zeugnis des kirchlichen und bürgerlichen
Lebens, geben Hahns Aufzeichnungen arüber hınaus aufschlußreiche Einblicke in seın Selbstverständ-
nIS, seıne erzieherischen Bemühungen die Gemeinde und die theologische Begründung seıner
Maßnahmen.

Der Herausgeber hat bei der Fdition einen vernüniftigen Mittelweg zwıschen diplomatisch
Wiedergabe des Texts und Lesbarkeıt gewählt, der Hahns Schreibweise bei leichter Vereinheitlichung der
Orthographie und Anpassung der Zeichensetzung die heutigen Gepflogenheiten ewahrt und Abkür-
ZUNSCH SOWI1e wichtige Streichungen mıtteılt. In einer knappen, gehaltvollen Einleitung stellt die Eıgenart
des Verkündbuchs dar und beschreibt die Aufgaben des württembergischen Pfarrers 1Im 18. Jahrhundert.
Besonders verdienstlich sind seine 458 sachkundigen, teilweıse sehr umfangreichen Anmerkungen. Sıe
bieten oft ausführlıche, erläuternde und ergänzende Zıtate nıcht 1Ur AuS den schon 1983 veröffentlichten
Tagebüchern Hahns, sondern uch AUS den ungedruckten Protokollen des Kirchenkonvents, dessen
Beschlüsse häufig die Grundlage der Abkündigungen ılden, aus dem Notabilienbuch (der handschriftli-
hen Aufzeichnung der Inhaltsangabe amtlıcher Erlasse) und gelegentlich uch 4US anderen Archivalıen.
FEıne willkommene Beigabe tellen die 48 Abbildungen 1mext dar, die leider nırgends verzeichnet und auch
durch das Personen-, Orts- und Sachregister nıcht vollständıg ertaßt sınd

eder, der sıch mıiıt dem Wirken Phılıpp Matthäus Hahns der mMiıt dem kırchlichen Leben 1mM
evangelıschen Württemberg des 18. Jahrhunderts beschäftigt, wird die gul benutzbare FEdıition und den
reichen OmmMentar miıt dem größten Gewinn durcharbeiten. Ulrich Köpf

WICKI: Staat. Kirche. Religiosität. Der Kanton Luzern zwiıschen barocker Tradıtion und Aufklärung
(Luzerner Historische Veröffentlichungen Luzern: Rex Verlag 1990 613 Ln. 70,—.

Als vierter Teıl der Geschichte des antons Luzern kommt 1n dem 1er besprechenden Werk das
Verhältnis VO!  - Kirche und Staat und das kirchlich-religiöse Leben Stand Luzern ZUr eıt des Ancıen
Regime ZUr Darstellung. Hatte derVertasser 1979 mıiıt »Bevölkerung und Wirtschaft des Kantons Luzern
18. Jahrhundert« (Luzerner Historische Veröffentlichungen Bd. 9) eiıne Wirtschaftsgeschichte vorgelegt,
wird diese NUunNn in verdienstvoller Weıse die kiırchen- und religionspolıtische Dımension jener eıt
erganzt.

Die Arbeit gliedert sıch in jer Teıle. Der eyr! Teil behandelt das Verhältnis von Kirche und Staat,
welches durch den Udligenswiler Handel Von 1725 in ıne tiefe Krise gesturzt wurde: der Konflıikt, der
durch dıe Reibung eınes wiedererstarkten Papsttums miıt der zunehmen!: selbstbewußfteren staatlıchen
Obrigkeıt vorprogrammıert Wal, kam anläßliıch der Ausweisung eiınes renıtenten Dortpfarrers ZU!r

Entladung und tührte ZUuUr zeıtweısen Verlegung der Nuntiatur, SOWIle ZUur Androhung kanonischer
Sanktionen durch eın Breve Benedikt111 Erst die Vermittlung der katholischen Orte der Eidgenossen-
SC ermöglıchte eine Streitbeilegung, staatlicherseits sollte inskünftig jedoch ıne verstärkte Sensibilität
für Übergriffe der kirchlichen Instanzen herrschen. Das Verhältnis ZUr Nuntıiatur blieb geSpaANNT.
Streitfragen wI1e die Beeidigung von Zeugen Vor geistlichen Gerichten und die Steuerexemtion der Kleriker
rten ZU!r programmatischen chrıiftt »De Helvetiorum iurıbus cırca SaCTd« Von Balthasar (1768),
welche die alleinıge Kompetenz des Staates Zur Regelung des Staatskirchenrechts proklamierte.

ach der Darstellung des Verhältnisses Luzerns ZUr reformierten Kontfession, welches lange VO  — eiıner
Handhabung des Territorialiıtätsprinz1ps gepragt Wal, childert der Vertasser 1mM Zzayeıten Teil das

kirchliche Leben des 18. Jahrhunderts Der Klerus stand ın eınem ungetrübt hohen Ansehen; hohes
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Pfründeinkommen und großes Sozlialprestige hatte einen großen Andrang ZU)] Priestertum ZUr Folge.Mangelnde Auslese bei der theologischen Ausbildung führte ın der Realıität jedoch verhältnısmäßıgvielen » Versagern«. Dıie Retormen des Trıienter Konzıls tanden 1UT partıell Nıederschlag. Eıne große olle
spielte ın der Volksirömmigkeit die Heiligenverehrung, ebenso wI1ıe das Bruderschafts- und Walltahrtswe-
scmn. (Hıer 1st bei der einschlägigen Literatur nachzutragen: Louıs Carlen, Walltahrt und Recht 1mM
Abendland, Freiburg ı. Ue Die Disziplinierungsbestrebungen des Klerus hinsichtlich der Lebens-
führung des Volkes wurden durch obrigkeitliche moralpolitische Mafßnahmen unterstutzt. Neben der
regulären Pfarreiseelsorge bestand durch die Vielzahl VO|  3 Klöstern, Stiften, Rıtterhäusern und Eremitennie-
derlassungen eıne große Auswahl geistlich-religiösen Lebensformen, welche jedoch seıt der Mıtte des
18 Jahrhunderts der Kritik durch diıe Aufklärung unterworten Die reformpolitischen Bestrebungender Aufklärungszeit ZUr Liturgiereform und Zur Eindämmung des Votivwesens konnten sıch nıcht überall
durchsetzen, Ja wiırkten gelegentlich kontraproduktiv.

Der dritte Teil der Arbeit sich mit dem Thema Kırche und Schule. Dıie durch die Kirche
betriebenen Volksschulen funglerten weitgehend als kirchlich-religiöse Erziehungsanstalten und vermittel-
ten 1mM profanen Bereich 1UT höchst rudimentäre Kenntnisse, wobei sıch die Landbevölkerung hartnäckigdie Einführung der allgemeinen Schulpflicht wehrte. Erst die Helvetik rachte eıne umfassende
Anderung: die Zahl der Volksschulen WUur: d€ vermehrt und die sogenannte St. Urbaner ormalmethode als
verbindlıch erklärt. Dıieses Kapiıtel wırd erganzt durch eine Bestandsaufnahme ber die Zur eit des Ancıen
Regıme 1m Kanton existierenden Volksschulen, SOWIe durch eıne Darstellung des Öheren Bildungswesens.
Der ureErte Teil 1st einer zusammentassenden Schlußbetrachtung gewidmet.

Dıie weıtgespannte Thematik der vorliegenden Arbeit lhıefßl sıch Verfasser mıt den grobenEntwicklungslinien der relıg1ıösen Verhältnisse Ancıen Regıme begnügen würde. Das Gegenteıl ist der
Alle wichtigen Ereignisse und Erscheinungsformen des relıg1ösen Lebens werden unmıittelbar 1U5 den Quellenerarbeitet, ausführlich ZuUur Darstellung gebracht und sodann Kontext der Zeıt eflektiert. Der STETS tlüssıgeS macht die Lektüre ZU) Vergnügen.zZweıtel 1st dem Autor eın auf lange Zeıt gültiges tandardwerk
ZUur luzernischen eschıchte gelungen, welches tür gleichgeartete kirchengeschichtliche Forschungenanderen antonen der Schweiz ZU' Maf(stab werden wiırd. Rene Pahud Mortanges

UNTER CHRIST: Studien Zur Reichskirche der Frühneuzeit. Festgabe ZU! Sechzigsten, hg. VO: LUDWIG
HÜTTL RAINER SALZMANN (Beiıträge Zur Geschichte der Reichskirche In der Neuzeıt, Bd 12)
Stuttgart Franz Steiner Verlag 1989 XII und 25/ Kart. 96,—.

Günter Christ, Ordinarius für Rheinische Landesgeschichte und Didaktik der Geschichte der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln, 1st als wiıssenschaftlicher Forscher insbeson-
ere durch seiıne Beıträge Zzur Geschichte der alten Reichskirche in der trühen euzeılt (mıt deutlichem
Forschungsschwerpunkt 1m mainfränkischen Raum) hervorgetreten und hat durch seine AUS den archivalı-
schen Quellen geschöpften Untersuchungen unsere Kenntnis ber diese neunhundertjährige, von allem
Anfang ufs eNSSTE mıiıt dem Heiligen Römischen Reich, seıner Idee, seinem alsertum verbundene, in
diesem ınn emınent »staatstragende« Institution Ul'ld ihre Verfassungsstrukturen erheblich vertieft. Und
gewiß hat CIy, ındem sıch als Profanhistoriker der lange vernachlässigten, 1m Grunde übergangenenreichskirchlichen Thematik zuwandte, nıcht wen1g azu beigetragen, INan 1im Rahmen der profange-schichtlichen Forschung auf Rang und Bedeutung der in der Säkularıiısation Von 802/03 zerschlagenen
Reichskirche 1m Gefüge des ten Reiches überhaupt erst auimerksam wurde. Zumal seiıne 1975 erschienene
Habiılıtationsschrift » Praesentija reg1s. Kaiserliche Diıplomatie und Reichskirchenpolitik, vornehmlıch
Beıispiel der Entwicklung des Zeremoniells für die kaiserlichen Wahlgesandtschaften iın Würzburg und
Bamberg« hat 1er wichtige Anstöße vermiuttelt.

Um mehr 1st begrüßen, aus Anl:  A seınes sechzigsten Geburtstages eın ausgewählter Teıl
seiıner ın Zeıitschriften und Sammelwerken Autsätze ZuUur Thematik in der vorliegenden Festgabe
usammengetragen sınd. Es andelt siıch folgende Beıträge: »Die Würzburger Bischotswahl des Jahres
1/7/24« (Fürstbischof Christoph Franz Von Hutten), erschıenen 1966 (5. 2-87); »Das Hochstift Würzburg
und das Reich 1im Lichte der Bischofswahlen VO  —3 1673 bıs 17/95«, erschienen 196/ j  E »Fürst,
Dynastıe, Territorıum und Kontession. Beobachtungen Fürstenkonversionen des ausgehenden und
beginnenden 18. Jahrhunderts«, erschienen 1974 (D 111—-131); „»Kaiserliche Wahlgesandte 1mM Hochstiftt
Würzburg. Eıne vergleichende Betrachtung eıner Institution des ten Reiches«, erschıenen 1975


